
 

BearbeiterIn: Dr. Andrea Fink-Gutmann 

 

BerichterstatterIn:                               . 

Graz, 7.11.2012 

Bericht an den Gemeinderat 
 

GZ.: A 5 – 1563/2004, Ref. 9 

Betr.:  Statut des Beirates der Stadt Graz 
für Senioren und Seniorinnen; 
Zustimmung. 

 
 
 
 
Der Beirat für Senioren und Seniorinnen ist eine seit vielen Jahren tätige 
Interessensvertretung für die Belange der älteren Bevölkerung in der Stadt Graz.  
Er ist ein unabhängiges und weisungsfreies Gremium und setzt sich zusammen aus den 
InteressensvertreterInnen und VertreterInnen von Trägerorganisationen des 
SeniorInnenbereiches. 
Um der Stellung des Beirates für SeniorInnen mehr Nachdruck zu verleihen, bestand seitens 
der Interessensvertretungen der Wunsch nach einem eigenem Statut und einer 
Geschäftsordnung. 
Das nunmehr vorliegende Staut legt die Aufgaben, Grundsätze und den Zweck des Beirates 
der Stadt Graz für SeniorInnen sowie seinen Wirkungsrahmen fest. 
 
Die Rechte des Beirates sind die Möglichkeit der Weitergabe von Anregungen und 
Empfehlungen und deren Beantwortungen, die Einbindung in städtische Projekte, wenn sie 
die Interessen von Senioren und Seniorinnen in besonderem Maße betreffen, die 
Zurverfügungstellung der notwendigen Infrastruktur nach Maßgabe der budgetären 
Möglichkeiten für die Beiratssitzungen (die Sitzungen finden im Gemeinderats- oder 
Stadtsenatssitzungssaal, der über das Bürgermeisteramt zur Verfügung gestellt wird, statt; 
die Protokollführung erfolgt durch das SeniorInnenreferat) und die Betreibung von 
Öffentlichkeitsarbeit mit Unterstützung der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Die inhaltliche und organisatorisch – administrative Leitung des Beirates für SeniorInnen und 
der Sitzungen obliegt der Referatsleitung des SeniorInnenreferates der Stadt Graz, die den 
Beirat auch nach außen vertritt. Die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis, die Sitzungen 
sind öffentlich und im Mittelpunkt sollen immer die Belange der Senioren und Seniorinnen 
stehen. 
 
Das Statut wurde von der Magistratsdirektion inhaltlich – rechtlich geprüft und überarbeitet. 
Auch seitens des Sozialamtes besteht nach Durchsicht der einzelnen Bestimmungen kein 
Einwand gegen das gegenständliche Statut.  
 
Das vorliegende Statut des Beirates der Stadt Graz für SeniorInnen wurde auch von den 
Interessensvertretungen zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 
Der gemeinderätliche Ausschuss für Soziales, Gesundheit und SeniorInnen stellt gemäß § 45 
Abs.1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz den 
 
 



 2 

 
 

A n t r a g 
 
 
 

der Gemeinderat wolle im Sinne des Motivenberichtes dem vorliegenden Statut des Beirates 
für Senioren und Seniorinnen seine Zustimmung erteilen. 
 
 
 
1 Beilage: Statut inkl. GO 
 
 
 

 
Die Sachbearbeiterin:     Der Abteilungsvorstand:    

 
 

 
 (Dr. Andrea Fink-Gutmann)       (Mag. Gernot Wippel) 
     (elektronisch gefertigt)              (elektronisch gefertigt) 

 
 
 
 

Die Stadträtin: 
 
 
 

(Dr. Martina Schröck) 
(elektronisch gefertigt) 

 
 

 

Angenommen in der Sitzung des gemeinderätlichen Ausschusses für Soziales, Gesundheit 

und SeniorInnen am...................................................... 

 
 
 
 
 
Die Vorsitzende:       Die Schriftführerin: 
 
 
 



Signiert von Wippel Gernot                                            
   

Zertifikat
CN=Wippel Gernot,OU=Sozialamt,O=Stadt Graz,L=Graz,       
ST=Styria,C=AT                                           
                                              

Datum/Zeit 2012-10-16T12:32:26+02:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
http://egov2.graz.gv.at/pdf-as 
verifiziert werden.

Signiert von Fink-Gutmann Andrea                                      
   

Zertifikat
CN=Fink-Gutmann Andrea,OU=Sozialamt,O=Stadt Graz,L=Graz, 
ST=Styria,C=AT                                           
                                              

Datum/Zeit 2012-10-16T13:07:30+02:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
http://egov2.graz.gv.at/pdf-as 
verifiziert werden.

Signiert von Schröck Martina                                          
   

Zertifikat
CN=Schröck Martina,OU=Stadträtin Mag. Dr. Martina        
Schröck,O=Stadt Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT               
                                              

Datum/Zeit 2012-10-16T14:20:21+02:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
http://egov2.graz.gv.at/pdf-as 
verifiziert werden.
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